
  
  

Feuerwehr-Freizeitanlagenverein 

Großen-Buseck mbH 

 
Stein´s Hütte St. Florian´s Hütte  

Freizeitanlagenverein, Jürgen Henß, Bismarckstraße 5, 35418 Buseck 

 

Norbert Wagner  
FW-Freizeitanlagenverein 

Großen-Buseck mbH. 

Oppenröder Weg 1 

 

35418 Buseck 

Beitrittserklärung 

O Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum „FW-Freizeitanlagenverein Großen-Buseck mbH.“ 

Jahresmindestbeitrag für aktive Mitglieder 

für passive Mitglieder 

5,00 € 

10,00 € 

O Ich bin zur Mitarbeit an den Aufgaben für die Anlagenbetreuung und deren Unterhaltung 

gemäß den Satzungsvorgaben bereit. 

Vorname: _______________________________ Name: ____________________________ 

Straße: _______________________________ PLZ/Ort: __________________________ 

Telefon: _______________________________ Geb.-Datum: _______________________ 

Beruf (freiw.Ang.) : _____________________________ Hochzeit am (freiw.Ang.): _________________ 

Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen, sowie mit diesem Antrag erhalten! 

______________, ___________ ___________________________________________ 
[ Ort ] [Datum] [Unterschrift] 

Mit der Speicherung meiner Daten durch den Verein „FW Freizeitanlagenverein mbH.“ bin ich 

einverstanden. Diese Daten werden nur zu Vereinszwecken verwendet; eine Weitergabe erfolgt nicht! Die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden beachtet. Diese Einwilligung kann jederzeit wiederrufen 

werden. 

Mitgliedsverwaltung: 
Norbert Wagner 

Oppenröder Weg 1 
35418 Buseck 

 
E-Mail: Freizeitanlagenverein@gmx.de 

Bankverbindung: 

Volksbank Mittelhessen 

IBAN: DE66 5139 0000 0089 4842 00 

BIC: VBMHDE5FXXX 

Buseck, den 11.06.2023 

 

 



  
  

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

- Wiederkehrende Zahlung 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 

FW-Freizeitanlagenverein 

Großen-Buseck mbH. Gläubiger-Identifikationsnummer: 

1. Vorsitzender DE55ZZZ00000725800 

Jürgen Henß 

Birmarckstraße 5 

35418 Buseck Mandatsreferenz-Nr. 

WIRD SEPARAT MITGETEILT 

Ich/Wir ermächtige(n) den FW-Freizeitanlagenverein Großen-Buseck mbH., Zahlungen von meinem/unseren 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom FW- 

Freizeitanlagenverein Großen-Buseck mbH. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweise: 

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Angaben Kontoinhaber / Zahler: 

Name 

Vorname 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ + Wohnort 

Telefon-Nr. 

Email (wenn vorhanden) 

IBAN: 

BIC: 

DE 

______________, ___________ ___________________________________________ 
[ Ort ] [Datum] [Unterschrift] 

(alle Informationen notwendig. Bei fehlenden Angaben wird der Antrag bis zur Vollständigkeit 

zurückgewiesen) 



  
 

Datenschutzklausel 

Informationen zum Mitgliedsantrag 

Datenschutz Feuerwehr Freizeitanlagenverein Großen-Buseck mbH. 

1 ) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

2 ) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 
vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

3 ) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist 
es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 


